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Verena Frey, Konflikttransformation durch
Verfassungsdialoge am Beispiel Boliviens.
Herrschaft, Recht und kollaborative Praxis in
Bolivien. Wiesbaden (Springer VS) 2016, 192 S.,
€ 44,99.

Die Bolivianische Verfassung von 2009 ist ein
prominentes Beispiel des lateinamerikanischen
Nuevo Constitucionalismo oder Constitucionalis-
mo Emancipatorio (Neuer bzw. Emanzipatori-
scher Konstitutionalismus), welcher die politi-
schen Prozesse und Verfassungsänderungen in
links regierten Ländern wie Ecuador, Venezuela
und Bolivien international in den Fokus rückte.
Die neue bolivianische Verfassung weckte bei
vielen Beobachter*innen Hoffnungen auf eine ra-
dikale Transformation von Staat und Gesell-
schaft. Mit der Neugründung des Staates als plu-
rinational untergräbt die bolivianische Verfas-
sung zentrale Elemente der Idee des modernen
Nationalstaats und wagt es, ein radikales Ver-
ständnis von Pluralität zu verrechtlichen. Indige-
nen Völkern und Gemeinden werden nicht nur
weitreichende Rechte zugesprochen, sondern der
Staat soll in allen Bereichen dekolonisiert wer-
den. Besonders in Lateinamerika, aber auch im
Globalen Norden wurden der verfassungsgeben-
de Prozess und die daraus resultierende Bolivia-
nische Verfassung in den Rechts- und Sozialwis-
senschaften rezipiert.

Verena Freys Arbeit bietet in dieser Debatte
interessante neue Perspektiven. In dem auf ihrer
Dissertation aufbauenden Buch untersucht sie
am Beispiel Boliviens die Möglichkeiten und
Grenzen der Konflikttransformation durch Ver-
fassungsdialoge. Der Fokus sowie die theoreti-
sche Kontextualisierung der Arbeit sind von
ihrer mehrjährigen Arbeit als Friedensfachkraft
im Zivilen Friedensdienst (ZFD) der GIZ in Bo-
livien geprägt. Ihr Verständnis von Konflikt und
Dialog sowie ihr Fokus auf systemtheoretische
Ansätze sind vor diesem Hintergrund zu verste-
hen. Die Autorin konzentriert sich auf das Her-
ausarbeiten der Bedingungen, unter denen be-
stimmte Prozesse stattfinden können, womit sie
sowohl an theoretische Debatten im Bereich der
Konflikttransformation anknüpfen als auch Er-
kenntnisse für die Praxis, die sie in ihrer Zeit als
Friedensfachkraft miterlebt hat, liefern möchte.

Die Arbeit ist in fünf Teile gegliedert. In dem
einleitenden ersten Kapitel präsentiert uns die
Autorin einen Überblick über den Stand der For-
schung zum Thema Verfassungsprozesse und
Konflikttransformation. Insbesondere nimmt sie
Bezug auf James Tullys Argumente zu Diversität
und Verfassung.1 Tully kritisiert den modernen
westlichen Konstitutionalismus, der auf der Prä-
misse einer homogenen Gesellschaft basiert und
so geschaffen ist, dass er auf Diversität mit Assi-
milierung oder Ausschluss reagiert. Diese grund-
legende Kritik findet sich auch in vielen Arbeiten
bolivianischer Autor*innen wieder. Sich auf Bill
Reids Skulptur Spirit of Haida Gwaii beziehend,
entwirft Tully das Ideal einer Verfassung im Geist
von Haida Gwaii, in der ein gleichberechtigter
Dialog zwischen allen Teilnehmenden herrscht.
Reid’s Kunstwerk stellt sehr unterschiedliche
Passagiere in ein Kanu gedrängt dar, welche, so
Tully’s Interpretation, sich austauschen, ohne
einer starren Norm unterworfen zu sein, und die
alle in reziproken Beziehungen zueinander ste-
hen. Tully entwirft das Ideal eines Dialogs, „in
which the participants speak in their own lan-
guages and customary ways. They do not wish
either to be silenced or to be recognised and con-
strained to speak within the institutions and tra-
ditions of interpretation of the imperial constitu-
tion that have been imposed over them.“2 Die
vorliegende Arbeit möchte sich empirisch diesem
Ideal annähern und „sucht nach Anhaltspunkten,
unter welchen Bedingungen der gleichberechtigte
Dialog im Geist von Haida Gwaii möglich wäre“
(S. 1).

Im zweiten Kapitel werden die Grundlagen
des der Arbeit zugrunde liegenden Verständnis-
ses der Systemtheorie zusammengefasst. Die Au-
torin selektiert aus der bekanntermaßen komple-
xen Literatur zur Systemtheorie Argumente und
Aspekte, die für ihr Argument vonnöten sind,
und präsentiert diese in zugänglicher Art und
Weise. Sowohl Grundbegriffe der Systemtheorie
werden kurz erklärt als auch das daraus resultie-
rende Verständnis von Konflikt, Konflikttrans-
formation und Staat.

1 Vgl. James Tully, Strange Multiplicity: Constitution-
alism in an Age of Diversity, Cambridge 1999.

2 Tully (Fn. 1), 24.
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Die (Luhmannsche) Systemtheorie ist fraglos
in den Debatten über die aktuellen Prozesse in
Bolivien nicht sonderlich präsent. In Anbetracht
der äußerst reichen Literatur, welche die Kom-
plexität von Staat und Recht im lateinamerikani-
schen (oder generell post-kolonialen Kontext)
analysiert, ist die Wahl der Systemtheorie überra-
schend. Frey macht jedoch deutlich, dass sie sich
den Limitationen der Systemtheorie bewusst ist,
und verteidigt ihre Wahl mit Argumenten auf
verschiedenen Ebenen. Sie betont, wie wirkungs-
voll und nützlich sich dieser Ansatz in ihrer
praktischen Arbeit erwiesen hat, sowie dessen in-
terdisziplinäre Ausrichtung. Weiterhin argumen-
tiert sie, dass ihrer Arbeit ein erweitertes Ver-
ständnis der Systemtheorie zugrunde liegt, was in
diesem Fall hauptsächlich die Inkorporation der
Idee von Netzwerken bedeutet. Die Implikation,
dass post-koloniale Staaten sich hauptsächlich
durch eine Systemkorruption (z.B. durch Netz-
werke) von den westlichen Ländern unterschei-
den, müsste jedoch kritisch hinterfragt werden.
Generell bietet der in der Arbeit präsentierte sys-
temtheoretische Ansatz viele interessante An-
knüpfungs- und Dialogmöglichkeiten für die Er-
kenntnisse und Fragestellungen, die in post- und
dekolonialen Ansätzen präsentiert werden. Es
sind zurzeit noch wenige Arbeiten, die diesen
„riskanten Kontakt“3 wagen, was die vorliegende
Arbeit besonders interessant und wichtig macht.
Diese möglichen Anknüpfungspunkte jedoch
noch expliziter herauszuarbeiten, wäre ein Ge-
winn und würde die Arbeit sowohl in Hinblick
auf eine Weiterentwicklung der Systemtheorie als
auch in der lateinamerikanischen Debatte als
noch relevanter positionieren. Mit diesem sys-
temtheoretischen Ansatz versteht die Autorin
schließlich die post-koloniale Situation in Bolivi-
en als einen Konflikt zwischen zwei unterschied-
lich kommunizierenden Gesellschaftsordnungen,
nämlich einem von einer westlichen Elite gepräg-
ten Staat und den Indigenen Völkern. Der Staat
erzwingt den kommunikativen Anschluss der an-
deren Gesellschaftsordnung. Dies ist ein faszinie-
render und neuer Zugang zu der Thematik. Auch
hier wäre es jedoch interessant, Freys Analyse
des „Konflikts“ in Bolivien noch stärker mit den
vielen Erkenntnissen zu internem Kolonialismus4

3 Mario Grizelj/Daniela Kirschstein, Riskante Kon-
takte. Postkoloniale Theorie & Systemtheorie? Ber-
lin 2014.

4 Vgl. Silvia Rivera Cusicanqui, Violencias (re)encu-
biertas en Bolivia, Santander 2010.

und der Kolonialität der Macht5 in Verbindung
zu bringen. Mit dem Fokus auf Kommunikation
anstatt auf Identität möchte Frey einer essentiali-
sierenden Beschreibung indigener Völker entge-
genwirken, was ein wichtiges Anliegen ist, wel-
ches die Autorin sehr bewusst aufgreift. Aller-
dings könnte die vertretene These der zwei un-
terschiedlich kommunizierenden Gesellschafts-
ordnungen, der zwei Weltsichten, die nicht ver-
einbar sind (vgl. S. 1), noch weniger dichotom
aufgearbeitet werden. Es wäre interessant, die
reiche Literatur in Freys innovative Analyse mit
einzubeziehen, welche dokumentiert, wie subal-
ternisierte Gruppen und Individuen schon seit
der Kolonialzeit eine Vielzahl komplexer Kom-
munikationsstrategien entwickelt haben, in de-
nen sie sich beispielsweise der Sprache des Rechts
bedienen6 und wie Staat und Nation aktiv von
den Subalternisierten geformt, verhandelt oder
abgelehnt wird.

Den von ihr identifizierten Konflikt be-
schreibt Frey in dem dritten Kapitel der Arbeit
weiter. Sie führt den Begriff der Kollaborativen
Praxis ein, mit dem sie einige kommunikative
Praxen der Indigenen Originären Bäuerlichen
Gemeinden beschreibt. Die Autorin argumen-
tiert, dass es in der Kollaborativen Praxis gelingt,
der Logik der Herrschaft und des Rechts zu ent-
kommen, welche nach dem Prinzip von „Entwe-
der – Oder“ agiert. Dem setzt die Kollaborative
Praxis ein „ja, und“, eine Konsenssuche, entge-
gen. Auf der Basis einiger klassischer anthropo-
logischer Werke nennt sie als Beispiele für die
Existenz kollaborativer Praxen die Nación Gua-
rani (im bolivianischen Tiefland) und die Ge-
meinde Jesus de Machaca im Aymara-geprägten
Hochland.

Diese von ihr in Bolivien identifizierte Kolla-
borative Praxis stellt für Frey eine andere Form
der Kommunikation dar, welche Tullys Ideal der

5 Vgl. Aníbal Quijano, Colonialidad del Poder, Euro-
centrismo y América Latina, in: Edgardo Lander
(Hrsg.), La colonialidad del saber. Eurocentrismo y
ciencias sociales. Perspectivas latinoamericanas, Bue-
nos Aires, 2000.
Ramón Grosfoguel, La descolonización de la eco-
nomía-política y los estudios poscoloniales: transmo-
dernidad, pensamiento fronterizo y colonialidad glo-
bal, Tabula Rasa 2 (2006): 17.

6 Vgl. Brooke Larson, Trials of Nation Making: Liber-
alism, Race, and Ethnicity in the Andes, 1810-1910,
New York, 2004
Sergio Serulnikov, Subverting Colonial Authority:
Challenges to Spanish Rule in Eighteenth-Century
Southern Andes, Durham 2003.
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gleichberechtigten Kommunikation empirisch
mit Leben füllt. Eine dringende Frage für die Au-
torin ist nun, wie solche Praxen in ein Staatsmo-
dell integriert werden können. Eine mögliche
Antwort findet sie in dem Vorschlag des Ein-
heitspakts in der Verfassungsgebenden Versamm-
lung, in welcher von 2006 bis 2009 die neue Ver-
fassung erarbeitet wurde. Der Einheitspakt, ein
Zusammenschluss verschiedener indigener und
sozialer Organisationen, präsentierte der Autorin
zufolge einen Staatsentwurf, welcher die Grund-
lagen für einen gleichberechtigten Dialog und so-
mit für eine langfristige gesellschaftliche Trans-
formation darstellen könnte. Besonders die hier
vorgesehene große Präsenz indigener Vertre-
ter*innen im Parlament würde der Autorin zu-
folge konsensorientierte kommunikative Praxis
erzwingen, da diese Vertreter*innen nicht einfach
übergangen werden könnten. Mit solch einer
Öffnung parlamentarischer Praxis in Richtung
Konsensorientierung stünden die Ordnungsprin-
zipien der Gesellschaft selber zur Debatte.

Der Vorschlag des Einheitspakts wurde in der
bolivianischen Verfassung von 2009 in wichtigen
Punkten nicht umgesetzt. Warum das der Fall ist,
wird im vierten Kapitel des Buches untersucht.
Hierzu möchte die Autorin Dynamiken gesell-
schaftlicher Transformation nachvollziehen, die
in Bolivien seit mehreren Jahrzehnten wirken.
An den Beispielen der Entstehung der Gewerk-
schaftsorganisation CSUTCB, in welcher viele
Gemeinden organisiert sind, sowie den soge-
nannten Indigenen Märschen der 1990er möchte
Frey die von ihr identifizierten unterschiedlichen
Kommunikationsformen in Bolivien illustrieren
und der Frage nachgehen, unter welchen Bedin-
gungen diese unterschiedlichen kommunikativen
Systeme aufeinandertrafen.

Im fünften und letzten Kapitel wendet sich die
Autorin nun schließlich der zentralen Frage zu,
inwieweit unter der aktuellen Verfassung ein
Transformationsprozess stattfindet. Frey argu-
mentiert, dass dies vor allem auf lokaler Ebene
geschieht, insbesondere dort, wo im Rahmen der
Erschaffung Indigener Originärer Bäuerlicher
Gemeinden (eine in der Verfassung vorhergese-
hene Autonomie-Form) lokale Strukturen trans-
formiert werden. Durch die Skizzierung des Pro-
zesses der Konversion der Gemeinde Huacaya in
eine solche selbstverwaltete Gemeinde kommt
nun auch der empirische Teil der Arbeit zu tra-
gen. Es ist eine hoffnungsvolle Antwort, die Frey
in Huacaya auf die Frage nach emanzipatori-
schen Praktiken im Kontext der neuen boliviani-
schen Verfassung findet. Sie argumentiert, Hu-

acaya sei ein Beispiel für das erfolgreiche Schaf-
fen von Strukturen, welche die kollaborative Pra-
xis als festen Bestandteil des lokalen Lebens insti-
tutionalisieren. Somit, argumentiert sie weiter,
sind die Erfahrungen aus Huacaya auch für De-
batten über die Erarbeitung von Staatsverfassun-
gen im Dialog hilfreich.

Abschließend lässt sich sagen, dass es sich um
eine wichtige und sehr lesenswerte Arbeit han-
delt. Die Autorin bringt neue Perspektiven und
Ansätze zu akut debattierten Fragen ein und be-
weist eine besondere Kenntnis des lokalen Kon-
textes. Gerade deshalb wäre es jedoch m.E. eine
wahrzunehmende Chance gewesen, Literatur
und Debatten aus Bolivien und generell Latein-
amerika stärker miteinzubeziehen als es in der
Arbeit der Fall ist. Darüber hinaus muss betont
werden, wie wissenschaftlich und politisch akut
die Frage nach der Materialisierung des in der
Verfassung festgeschriebenen plurinationalen
Ideals bleibt, was Beiträge wie diesen sehr rele-
vant machen. Auch der verstärkte Fokus auf lo-
kale Prozesse ist hier hilfreich, um die tatsächli-
che und potentielle Transformation besser zu ver-
stehen. Besonders zu einem Zeitpunkt, an dem
für manche die bolivianische Regierungspolitik
sich entzaubert, erlaubt dieser Fokus, die Trag-
weite und Radikalität des Transformationspro-
zess zu verstehen.

Annette Mehlhorn

Albert Scherr/Aladin El-Mafaalani/ Gökçen
Yüksel (Hrsg.), Handbuch Diskriminierung,
Wiesbaden (SpringerVS), 2017, 833 S., 89,99 €

Das in diesem Jahr erschienene „Handbuch Dis-
kriminierung“, herausgegeben von den drei Sozi-
alwissenschaftler*innen Albert Scherr (PH Frei-
burg), Aladin El-Mafaalani (FH Münster) und
Gökçen Yüksel (PH Freiburg), weist einen beein-
druckenden Umfang – es versammelt 43, mit
einer Ausnahme deutschsprachige, Beiträge auf
über 800 Seiten, bei mehr als 50 mitwirkenden
Autor*innen – und eine ebenso beeindruckende
inhaltliche Bandbreite auf. Es ist sogar noch we-
sentlich umfangreicher als der von Ulrike Hor-
mel und Albert Scherr herausgegebene Vorgän-
gerband „Diskriminierung“ aus dem Jahr 2010.1

1 U. Hormel/A. Scherr (Hrsg.), Diskriminierung.
Grundlagen und Forschungsergebnisse, Wiesbaden
2010.
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Ausweislich der Einleitung haben die Heraus-
geber*innen sich mit vorliegendem Band auch
nicht wenig vorgenommen, wollen sie nämlich
„eine Darstellung zentraler theoretischer und
empirischer Wissensbestände der Diskriminie-
rungsforschung in einer Publikation verfügbar“
machen. Dies soll, so die Überschrift der Einlei-
tung, überdies ein interdisziplinäres Unterfangen
sein.

Die Diskriminierungsforschung ist laut den
Herausgeber*innen ein junges und noch kaum
unabhängig von politischer Förderung institutio-
nalisiertes Forschungsfeld. Einem Handbuch
kann in diesem Zusammenhang eine wichtige
performative Wirkung zukommen. Indem Au-
tor*innen verschiedener Fach- und Arbeitsberei-
che mit ihren Beiträgen um den Begriff der Dis-
kriminierung versammelt werden, wird die Exis-
tenz eines gemeinsamen Forschungsfeldes nicht
nur behauptet, sondern dieses handfest erarbei-
tet.

Die versammelten Beiträge entstammen sehr
unterschiedlichen Disziplinen. Im Handbuch fin-
den sich Auseinandersetzungen mit Diskriminie-
rung und Diskriminierungsphänomenen aus so-
ziologischer, juristischer, linguistischer, pädagogi-
scher, sozialpsychologischer, historischer und aus
Sicht von Vertreter*innen politischer Institutio-
nen und Beratungsstellen. Diskriminierungsfor-
schung ist also immer auch die Beschäftigung mit
Strategien, seien es rechtliche, sprachliche oder
pädagogische, Kämpfen und Politiken der An-
tidiskriminierung. Das wird bereits in der Einlei-
tung sowie im gesamten Aufbau des Bandes
deutlich: Den Auftakt leistet ein Beitrag zum
Verbot von Diskriminierung (K. P. Fritzsche,
„Zur Begründung des Diskriminierungsver-
bots“); Teil V zu „Anti-Diskriminierung: Kon-
zepte und Institutionen“ (S. 613-833) beschließt
den Sammelband. Die rechtliche ist dabei nur
eine unter vielen Perspektiven. Es wird jedoch
auf die Frage zurückzukommen sein, welche
Rolle Antidiskriminierungsrecht für die Diskri-
minierungsforschung insgesamt spielt, und auch,
wie es im weiteren, über das Recht hinausgehen-
den Sinne um die Normativität des Diskriminie-
rungsbegriffs bestellt ist.

Der Band gliedert sich wie folgt: In Teil I „Ur-
sachen, Formen und Folgen von Diskriminie-
rung“ (S. 1-207) werden zum einen Grundlagen
der Beschäftigung mit Diskriminierung in unter-
schiedlichen wissenschaftlichen Disziplinen dar-
gestellt (konkret: Geschichte, Soziologie, Sozial-
psychologie, Sprachwissenschaft, Rechtswissen-
schaft und Erziehungswissenschaft). Zum ande-

ren werden hier wichtige Akzente auf zentrale
Begriffe und Probleme der Beschäftigung mit
Diskriminierung gesetzt (institutionelle Diskri-
minierung, Intersektionalität, Wahrnehmung und
Bemessung von Diskriminierung sowie die Rolle
von Statistik hierbei). Teil II „Gesetzliche Be-
stimmungen des Anti-Diskriminierungsrechts“
(S. 209-237) fällt kurz aus; er umfasst nur zwei
Kapitel, die Diskriminierungsverbote erstens auf
Ebene der europäischen Union (E. Holzleithner)
und zweitens im nationalen deutschen Recht (N.
Althoff) erläutern. Die Beschäftigung mit der
normativen Begründung und Entstehung von
Antidiskriminierungsrecht sowie konkreten,
auch rechtlichen Problemfeldern durchzieht je-
doch das gesamte Buch. So enthält Teil III „Dis-
kriminierung in gesellschaftlichen Teilsystemen“
(S. 263-421) auch Auseinandersetzungen mit Dis-
kriminierung in Teilrechtssystemen (Strafrecht,
Zuwanderungs- und Flüchtlingsrecht) bzw. mit
rechtsnahen „Teilsystemen“ (Polizei). Andere in
diesem Teil behandelte Lebensbereiche und Insti-
tutionen betreffen das Bildungswesen, die Medi-
en und Wohnverhältnisse. Teil IV „Diskriminie-
rung in Bezug auf soziale Gruppen und Perso-
nen“ (S. 423-612) steigt ein mit einem konzeptu-
ellen Beitrag zur Erfassung diskriminierender
Einstellungen (K. Möller, „Entwicklung und
Ausmaß gruppenbezogener Menschenfeindlich-
keit“). Darauf folgen Beiträge, die sich unter-
schiedlichen Gruppen und Diskriminierungs-
gründen widmen: Diskriminierung von Flücht-
lingen und Geduldeten, von Menschen mit Mi-
grationshintergrund, von Armen und sozial Aus-
gegrenzten, wegen des Geschlechts und der sexu-
ellen Orientierung, antiislamische Diskriminie-
rung, Diskriminierung von Roma und Sinti, anti-
semitische Diskriminierung, Diskriminierung
von seelisch sowie von körperlich und geistig Be-
einträchtigten. Den Schluss bildet der bereits ge-
nannte Teil V zu Konzepten und Institutionen
der Diskriminierungsbekämpfung. Im ersten Bei-
trag wird hier Antidiskriminierung als „zivilge-
sellschaftliches Projekt“ (K. Lenhart und R.
Roth) gerahmt, es folgt die Darstellung von Stra-
tegien (darunter das im Hinblick auf die Situati-
on von Menschen mit Behinderung im Bildungs-
wesen ausgesprochen wirkmächtige Konzept der
Inklusion, U. H. Bittlingmayer und D. Sahrai),
Institutionen sowie von Arbeitsfeldern der Anti-
diskriminierungsarbeit und deren Inhalten.

Das Handbuch versammelt nicht nur Beiträge
aus unterschiedlichen Disziplinen, sondern auch
aus unterschiedlichen Institutionen und Arbeits-
bereichen: Es schreiben nicht nur Wissenschaft-
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ler*innen, sondern auch (Rechts-)berater*innen
(B. Weiß, die das Kapitel „Konzepte der Bera-
tungsarbeit gegen Diskriminierung“ verfasst hat,
und Rechtsanwalt R. Marx als Autor des Kapitels
„Diskriminierung im Zuwanderungs- und
Flüchtlingsrecht“) und Mitarbeiter*innen von für
das Feld der Antidiskriminierung zentralen Insti-
tutionen (P. Follmar-Otto über die „Antidiskri-
minierungsarbeit des Deutschen Instituts für
Menschenrechte“ und B. Franke und N. Schlenz-
ka über „Die Antidiskriminierungsstelle des
Bundes“). Der Band kann damit Angehörige
eben solcher unterschiedlichen Disziplinen oder
Arbeitsbereiche darüber informieren, was in den
je anderen Kontexten gedacht und diskutiert,
woran geforscht und gearbeitet wird.

Für ein juristisches Publikum, das womöglich
beim Begriff der Antidiskriminierung zunächst
an das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz
(AGG) denkt, das seinerseits auf Richtlinien der
EU zurückgeht, oder an die verfassungsrechtli-
chen Diskriminierungsverbote in Art. 3 Abs. 3
GG, dürften die im Handbuch in den Blick ge-
nommenen Personengruppen von Interesse sein.
§ 1 AGG erfasst die Diskriminierungsgründe
„Rasse“, ethnische Herkunft, Geschlecht, Religi-
on oder Weltanschauung, Behinderung, Alter
und sexuelle Identität.2 Demgegenüber sind die
im Handbuch behandelten Diskriminierungs-
gründe umfassender, liegen teils quer zu den Ka-
tegorien des AGG oder sind spezifischer gefasst.
Exemplarisch für eine Loslösung von konkretem
Antidiskriminierungsrecht stehen beispielsweise
die beiden Kapitel zum Themenkomplex Behin-
derung: „Diskriminierung von seelisch Beein-
trächtigten“ von E. v. Kardoff, der die Lebensla-
ge einer bestimmten Personengruppe schildert,
ohne sich von den rechtlichen Kategorisierungen
Krankheit/Behinderung einschränken zu lassen.
Das anschließende Kapitel von J. Zinsmeister be-
schreibt die „Diskriminierung von körperlich
und geistig Beeinträchtigten“ entlang rechtlicher
Regelungen, nicht nur des Antidiskriminierungs-
rechts, legt dabei aber ebenso viel Wert auf histo-
rische und lebensweltliche Situierung. Nur das
Diskriminierungsmerkmal Alter fehlt im Hand-
buch, was bedauerlich ist, da doch gerade dessen
Sperrigkeit (verschiedene Lebensalter als An-
knüpfungspunkt; keine korrespondierende

2 In dem teils anders lautenden Merkmalskatalog des
Art. 3 Abs. 3 GG fristen bekanntlich einige Merkma-
le ein weitgehend bedeutungsloses Dasein. Zu Art. 3
GG s. im Handbuch das Kapitel „Legale Diskrimi-
nierung im Rechtssystem“ von J. Zinsmeister.

Emanzipationsbewegung) die multidisziplinäre
Auseinandersetzung besonders spannend ge-
macht hätte.3 Das in der antidiskriminierungs-
rechtlichen Praxis entweder nicht anerkannte
(AGG) oder faktisch bedeutungslose (Art. 3
Abs. 3 Satz 1 GG) Merkmal der sozialen Her-
kunft bzw. der Klassenzugehörigkeit hingegen
wird im Handbuch an einigen Stellen behandelt.4

Insgesamt gibt es über die Beiträge hinweg
eine große Zahl von Beschäftigungen mit Rassis-
mus oder rassismus-ähnlichen Phänomenen. Dies
wird in den Untersuchungen spezifischer Diskri-
minierungssituationen deutlich, insbesondere in
Teil III des Bandes. In Teil IV gibt es eine breite
Ausdifferenzierung von Diskriminierungsgrün-
den: anhand der aufenthaltsrechtlichen Situation;
des Status als geflüchteter Person; einer – zuge-
schriebenen – Religion oder Volkszugehörigkeit
oder dem „Migrationshintergrund“.5 Hier wird
deutlich, welche unterschiedlichen Formen die
Ausgrenzung von „Fremden“ annehmen und wie
sie sich je nach konkret betroffenem Kollektiv
für die Einzelnen darstellen kann.6

Dem Konzept der Intersektionalität hätte die
Rezensentin eine noch stärkere Berücksichtigung
über den gesamten Band hinweg gewünscht, über
das ihm explizit gewidmete Kapitel „Intersektio-
nale Diskriminierung“ von E. Marten und K.
Walgenbach hinaus.7 Dies gilt insbesondere für

3 Im Handbuch wird Diskriminierung häufig stark an
die Problematisierung durch soziale Bewegungen ge-
koppelt. Vgl. konkret dazu den Beitrag „Anti-Dis-
kriminierung als zivilgesellschaftliches Projekt“ von
K. Lenhart und R. Roth. Eine, allerdings sehr kurze,
Erwähnung findet das Lebensalter als Diskriminie-
rungsgrund bei C. Imdorf in „Diskriminierung in
der beruflichen Bildung“.

4 Konkret von K. A. Chassé im Kapitel „Diskriminie-
rung von Armen und sozial Ausgegrenzten“ sowie –
neben anderen Diskriminierungsgründen – von C.
Imdorf in „Diskriminierung in der beruflichen Bil-
dung“ und von G. Ruhrmann in „Diskriminierung
in den Medien“. In der Sache ebenfalls von S. Kur-
tenbach in „Diskriminierung und territoriale Repu-
tation“.

5 Genese und Nutzen des letztgenannten Begriffs wer-
den von A. El-Mafaalani in seinem Beitrag „Diskri-
minierung von Menschen mit Migrationshinter-
grund“ kritisch hinterfragt.

6 Vgl. die Kapitel zu antimuslimischer Diskriminie-
rung, Antiziganismus und Antisemitismus von W.
Benz, A. Scherr und B. Schäuble.

7 Eine ausführliche Auseinandersetzung mit Intersek-
tionalität und Antidiskriminierungsrecht findet sich
im Sammelband S. Philipp et al. (Hrsg.), Intersektio-
nelle Benachteiligung und Diskriminierung. Soziale
Realitäten und Rechtspraxis, Baden-Baden 2014.
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die Berücksichtigung weiblicher (oder auch
queerer*) Lebensrealitäten.8 Zu denken wäre et-
wa an die Situation von weiblichen Geflüchteten,
von Frauen mit seelischen, körperlichen oder
geistigen Einschränkungen oder von Muslimin-
nen (angesichts der erneut aktuellen Diskussio-
nen um „Kopftuchverbote“).9 Der Intersektion
verschiedener Ungleichheitsmerkmale mit einer
Migrationserfahrung wird hingegen in verschie-
denen Beiträgen Rechnung getragen.

Die Handbuchbeiträge sind geeignet, einer
durch das AGG drohenden Blickverengung vor-
zubeugen, indem über die Grenzen rechtlicher
Fassbarkeit und von gesetzlichen Vorgaben gelei-
tete Kategorisierungen reflektiert werden kann.
Auch bestimmte, vom AGG nicht erfasste Le-
bensbereiche, insbesondere die Schule und ande-
re Bildungsinstitutionen, die zentral für die Re-
produktion diskriminierender Strukturen und für
soziale Segregation sind, werden in zahlreichen
Beiträgen behandelt.

Für die Entwicklung juristisch(-dogmatischer)
Argumente instruktiv scheint mir der Beitrag von
M. Gomolla „Direkte, indirekte, institutionelle
und strukturelle Diskriminierung“ und der dort
vorgestellte Begriff der institutionellen Diskrimi-
nierung.10 Dieser fügt sich einerseits nicht in die
Unterscheidung unmittelbare/mittelbare Diskri-
minierung ein. Andererseits verdeutlicht er vie-
les, das auch für die Rechtsfigur der mittelbaren
Diskriminierung zentral ist: Die Irrelevanz von
Vorurteilsstrukturen (d. i. der Diskriminierungs-
absicht), die Bedeutung organisationaler Abläufe
und ihr Verhältnis zu politischen Rahmenbedin-
gungen (Verantwortungsbereiche etwa von Ar-
beitgebern) oder die Bedeutung statistisch abge-
bildeter Ungleichheiten, die Diskriminierungen
anzeigen, aber noch nicht erklären (Zurech-
nungsfragen; S. 179, 142 ff.). Auch die differen-
zierten Überlegungen zu Diskriminierung durch
Sprache (M. Reisigl) und zu nicht-diskriminie-
render Sprache (L. Hornscheidt) dürften ange-

8 Explizit der „Diskriminierung aufgrund des Ge-
schlechts und der sexuellen Orientierung“ widmet
sich das Kapitel von M. Bereswill und G. Ehlert.

9 Bei Geflüchteten beträfe dies sowohl die Anerken-
nung von Fluchtgründen – dazu R. Marx in „Dis-
kriminierung im Zuwanderungs- und Flüchtlings-
recht – als auch die Lebenssituation im Aufnahme-
staat – dazu M. Pichl, „Diskriminierung von
Flüchtlingen und Geduldeten“.

10 S. dazu bereits ausführlich: M. Gomolla/F.-O.
Radtke, Institutionelle Diskriminierung. Die Her-
stellung ethnischer Differenz in der Schule,
3. Aufl., Wiesbaden 2009.

sichts der Zentralität sprachlicher Aspekte für die
rechtliche Praxis für viele am Antidiskriminie-
rungsrecht interessierte Jurist*innen relevant
sein.

Im Handbuch Diskriminierung wird an vielen
Stellen Wert auf eine Abgrenzung von gesetzli-
chen Diskriminierungsverständnissen gelegt, pro-
minent durch das mit „legale Diskriminierung“
(J. Zinsmeister) überschriebene Kapitel, in dem es
um Ungleichbehandlungen wegen der Staatszu-
gehörigkeit geht. Die Diskriminierungsforschung
kommt um Antidiskriminierungsrecht jedoch
nicht herum, wenn die Diskriminierungserfah-
rung sich dadurch auszeichnet, dass eine „unglei-
che Behandlung“ stattfindet, „obwohl ein be-
rechtigter Anspruch auf Gleichbehandlung vor-
liegt“ (A. El-Mafaalani, J. Waleciak und G. Weit-
zel in „Tatsächliche, messbare und subjektiv
wahrgenommene Diskriminierung“, S. 179). Wie
A. Scherr im Kapitel „Soziologische Diskriminie-
rungsforschung“ betont (S. 42 f.), ist die Wahr-
nehmung von Diskriminierung ein historisch
und kulturell zu situierendes Phänomen und als
solche selbst zum Gegenstand von Diskriminie-
rungsforschung zu machen. Für ein soziologisches
Diskriminierungsverständnis stellt sich hier dann
aber die Frage, ob der normative Diskriminie-
rungsbegriff – normativ ist er deshalb, weil er im-
mer ein Werturteil über die ungleichen Verhält-
nisse enthält sowie nach Antidiskriminierung
verlangt – wirklich zugleich als analytischer Be-
griff fungieren kann. Als solcher wird er im
Handbuch dann produktiv genutzt, wenn er
durch andere geschärfte Konzepte flankiert wird,
wie etwa jenes der „territorialen Reputation“
(die, wie S. Kurtenbach betont, zunächst eine
Orientierungsfunktion erfüllt, S. 409). Oder auch
bei den Konzepten „gruppenbezogene Men-
schenfeindlichkeit“ sowie „pauschalisierende
Ablehnungskonstruktionen“, die K. Möller in
seinem Beitrag als Folgen von „Desintegration“
der diskriminierenden Personen oder Gruppen
beschreibt. Die – auch im und durch Recht statt-
findende – Herausbildung und Veränderung des
Diskriminierungsbegriffs selbst zum Gegenstand
zu machen, dürfte, neben der offenbar von vielen
Autor*innen des Bandes angestrebten (mittelba-
ren) Mitwirkung an Praktiken der Diskriminie-
rungsbekämpfung, ebenfalls ein für die Zukunft
wichtiger Gegenstand von Diskriminierungsfor-
schung sein.11

11 Angerissen wird dies im Kapitel zur sprachwissen-
schaftlichen Diskriminierungsforschung von M.
Reisigl. Das historische Kapitel von G. Hálfdanar-
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Das Handbuch Diskriminierung macht seinen
Leser*innen ein vielfältiges Angebot: Es eröffnet
die Möglichkeit, sich in ein Thema einzulesen,
den aktuellen Stand der Debatte zu erfahren oder
sich mit neuen Konzepten vertraut zu machen
und weitergehende Literaturhinweise zu erhal-

son und V. Vilhelmsson beschäftigt sich hingegen
vor allem mit der Geschichte diskriminierender
Praktiken und Diskriminierung in der Geschichts-
schreibung; nicht aber damit, ob, wann und warum
bestimmte Praktiken ausgerechnet als „Diskrimi-
nierungen“ problematisiert wurden.

ten. Dies lässt auch die gelegentlichen Fehler ver-
zeihen, die ein gründlicheres Lektorat vermieden
hätte. Das Unterfangen, der „Diskriminierungs-
forschung“ eine so umfassende Publikation zu
widmen, verdient uneingeschränkt Anerken-
nung. Das Buch kann unterschiedlichen Gruppen
von Leser*innen eine spannende Lektüre bieten.
Es bleibt zu hoffen, dass hieran zahlreiche weite-
re Diskussionen über Fächer- und Institutionen-
grenzen hinweg anschließen werden.

Sophie Arndt
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